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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion der CDU,  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  
Fraktion der SPD,  
Fraktion der Freien Demokraten 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Anpassung der Erläuterungen zum Produkt Opferfonds des Landes Hessen an die mit Datum 

vom 12.10.2022 in veränderter Fassung beschlossenen Richtlinien zum Opferfonds 
 
Einzelplan  01 Hessischer Landtag  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  01 01   Bezeichnung Landtag 

Produktnummer  104 Bezeichnung Opferfonds des Landes Hessen 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
                  

14 Summe Aufwendungen                   

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge                   

14 Summe Aufwendungen                   

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
In Absatz 3 der Erläuterungen wird nach Satz 1 folgender Satz 2 neu eingefügt: "In besonderen Ausnahmefällen können 
auch Leistungen bewilligt werden, wenn die Tat außerhalb Hessens begangen wurde und ein Opfer mit ständigem Wohnsitz 
in Hessen betroffen ist." Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3. 
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Mit den am 1. Dezember 2021 in Kraft getretenen Richtlinien für den Hessischen Opferfonds waren die Leistungen aus dem 
Opferfonds unter anderem beschränkt worden auf Straftaten, die in Hessen begangen wurden. Diese Beschränkung wurde 
mit einer am 12. Oktober 2022 beschlossenen Neufassung der Richtlinien für besondere Ausnahmefälle aufgehoben. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 11.01.2023 
 
Für die Fraktion 
der CDU 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Ines Claus 
 
 

  
  

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Mathias Wagner (Taunus) 
 
 

Für die Fraktion 
der SPD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Günter Rudolph 
 
 

  
  

Für die Fraktion 
der Freien Demokraten 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
René Rock 
 
 

  
  

  
  

  
  

 


